
Stand: 10.03.2026 14:45:10

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/26318

"Zukunftschancen Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger II: Ausbildungsform im

Bereich der Heilerziehungspflege im Rahmen eines Modellprojekts modernisieren"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/26318 vom 01.02.2023

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/28778 des SO vom 27.04.2023

3. Beschluss des Plenums 18/28935 vom 11.05.2023

4. Plenarprotokoll Nr. 145 vom 11.05.2023



 

18. Wahlperiode 01.02.2023  Drucksache 18/26318 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gabi Schmidt, Prof. (Univ. 
Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert Faltermeier, Hans 
Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer Ludwig, Gerald Pittner, 
Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Robert Riedl, Jutta Widmann, Benno Zierer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Thomas Huber, Bernhard Seidenath, Prof. Dr. Winfried Bausback, Tanja 
Schorer-Dremel, Alfons Brandl, Matthias Enghuber, Petra Högl, Andreas Jäckel, 
Jochen Kohler, Andreas Lorenz, Dr. Beate Merk, Martin Mittag, Helmut Radlmeier, 
Andreas Schalk, Sylvia Stierstorfer, Carolina Trautner, Steffen Vogel CSU 

Zukunftschancen Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger II:   
Ausbildungsform im Bereich der Heilerziehungspflege im Rahmen eines Modell-
projekts modernisieren  

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass die Einführung des Modellversuchs „Erzieherausbildung 
mit optimierten Praxisphasen (OptiPrax)“ mit dem Schuljahr 2016/2017 ein voller Erfolg 
war und sich die Zielsetzungen einer praxisintegrierten und vergüteten Ausbildungsform 
als äußerst attraktiv und zukunftsfähig erweisen, sodass diese Organisationsform der 
Ausbildung in das Regelangebot überführt wurde. 

Vor diesem Hintergrund wird die Staatsregierung aufgefordert, im engen Dialog mit den 
Fachschulen für Heilerziehungspflege und Heilerziehungshilfe und den sozialpädago-
gischen Einrichtungen zu prüfen, ob bzw. inwieweit im Rahmen vorhandener Stellen 
und Mittel ebenfalls ein Modellprojekt im Bereich der Heilerziehungspflege auf den Weg 
gebracht werden kann, welches insbesondere die Gestaltung der Zugangsvorausset-
zungen – analog zur regulären Erzieherausbildung –, die Ausbildungsdauer, einheitli-
che Vergütungsmöglichkeiten und die Gewinnung neuer Bewerbergruppen in den Blick 
nimmt. 

Im Interesse der Heilerziehungspflegerinnen bzw. -pfleger muss dabei die Konformität 
mit den einschlägigen Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz gewährleistet 
bleiben und auch weiterhin ein kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für die Ausbil-
dung von Heilerziehungspflegerinnen bzw. -pfleger entwickelt werden. 

 

 

Begründung: 

Beginnend mit dem Schuljahr 2016/2017 startete in Bayern für die Erzieherausbildung 
das Ausbildungsmodell mit optimierten Praxisphasen. Bei dem dreijährigen Modellver-
such schlossen die Träger ausgewählter sozialpädagogischer Einrichtungen einen Ver-
trag mit den Auszubildenden ab und garantieren eine Vergütung während der gesamten 
Ausbildungsdauer, die sich an den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes orientierte. 
Durch die vergütete Ausbildungsmöglichkeit sollten insbesondere auch Männer,  
(Fach-)Abiturienten und Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger angesprochen und für 
den Erzieherberuf gewonnen werden. In der dreijährigen Ausbildungsform im Bereich 
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der Heilerziehungspflege haben die Schülerinnen und Schüler ebenfalls Verträge mit 
den Einrichtungen und werden vergütet. Allerdings ist diese Vergütung nicht einheitlich 
festgelegt und die Bewerberinnen und Bewerber werden so unterschiedlich bezahlt, 
dass dies oft zu Frustrationen führt. Hier wäre eine Vereinheitlichung dringend notwen-
dig. 

Neben einer verbesserten Vergütung ist vor allem auch eine Weiterentwicklung der 
Ausbildungsvoraussetzungen im Bereich der Heilerziehungspflege wichtig für die Ge-
winnung von mehr Fachkräften. Abgesehen von der persönlichen und gesundheitlichen 
Eignung müssen für die Zulassung zur heilerzieherischen Ausbildung, neben der Min-
destanforderung eines Mittel- bzw. Realschulabschlusses, weitere Kriterien – bspw. 
eine mindestens vierjährige Führung eines Mehrpersonenhaushalts – erfüllt werden. 
Für den Abschluss als Heilerziehungspflegerin bzw. -pfleger müssen insgesamt min-
destens fünf – ggf. sogar bis zu sieben – Jahre einkalkuliert werden. Insbesondere zeit-
lich flexiblere Zugangsvoraussetzungen könnten das heilerzieherische Berufsfeld at-
traktiver gestalten. Vor diesem Hintergrund wäre es wichtig, dass die Zugangsvoraus-
setzungen für die Heilerziehungspflege – analog zur regulären Erzieherausbildung – 
angepasst werden. 

Schülerinnen und Schüler an den Fachschulen für Heilerziehungspflege sollen auch 
weiterhin auf einem hohen Ausbildungsniveau insbesondere für das Arbeitsfeld der Ein-
gliederungs- und Behindertenhilfe qualifiziert werden. Oberste Prämisse muss dabei 
sein, dass das besondere Berufsprofil der Heilerziehungspflegerinnen bzw. -pfleger er-
halten bleibt und die Anerkennung der Ausbildung in allen Bundesländern und die Zu-
ordnung der Ausbildung zu Niveaustufe 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) 
sichergestellt ist. Zugleich muss eine moderne Ausbildung jedoch auch zukünftige Heil-
erziehungspflegerinnen bzw. -pfleger angemessen auf ihre Aufgaben und die heutigen 
Herausforderungen vorbereiten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gabi Schmidt u.a. 
und Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Thomas Huber, Bernhard Seidenath, Prof. Dr. Winfried Bausback u.a. CSU 
Drs. 18/26318 

Zukunftschancen Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger II: Ausbil-
dungsform im Bereich der Heilerziehungspflege im Rahmen eines Modellpro-
jekts modernisieren  

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Robert Riedl 
Mitberichterstatterin: Diana Stachowitz 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 81. Sitzung am 23. 
März 2023 beraten und e i n s t im m ig  Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Antrag in seiner 76. Sitzung am 
27. April 2023 mitberaten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Florian Streibl, Dr. Fabian Mehring, Gabi Schmidt, Prof. 
(Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Manfred Eibl, Susann Enders, Dr. Hubert 
Faltermeier, Hans Friedl, Tobias Gotthardt, Eva Gottstein, Wolfgang Hauber, 
Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Alexander Hold, Nikolaus Kraus, Rainer 
Ludwig, Gerald Pittner, Bernhard Pohl, Kerstin Radler, Robert Riedl, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Thomas Huber, Bernhard Seidenath, Prof. Dr. Winfried Bausback, Tanja 
Schorer-Dremel, Alfons Brandl, Matthias Enghuber, Petra Högl, Andreas Jäckel, 
Jochen Kohler, Andreas Lorenz, Dr. Beate Merk, Martin Mittag, Helmut Radlmeier, 
Andreas Schalk, Sylvia Stierstorfer, Carolina Trautner, Steffen Vogel CSU 

Drs. 18/26318, 18/28778 

Zukunftschancen Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger II:   
Ausbildungsform im Bereich der Heilerziehungspflege im Rahmen eines Modell-
projekts modernisieren  

Der Landtag stellt fest, dass die Einführung des Modellversuchs „Erzieherausbildung 
mit optimierten Praxisphasen (OptiPrax)“ mit dem Schuljahr 2016/2017 ein voller Erfolg 
war und sich die Zielsetzungen einer praxisintegrierten und vergüteten Ausbildungsform 
als äußerst attraktiv und zukunftsfähig erweisen, sodass diese Organisationsform der 
Ausbildung in das Regelangebot überführt wurde. 

Vor diesem Hintergrund wird die Staatsregierung aufgefordert, im engen Dialog mit den 
Fachschulen für Heilerziehungspflege und Heilerziehungshilfe und den sozialpädago-
gischen Einrichtungen zu prüfen, ob bzw. inwieweit im Rahmen vorhandener Stellen 
und Mittel ebenfalls ein Modellprojekt im Bereich der Heilerziehungspflege auf den Weg 
gebracht werden kann, welches insbesondere die Gestaltung der Zugangsvorausset-
zungen – analog zur regulären Erzieherausbildung –, die Ausbildungsdauer, einheitli-
che Vergütungsmöglichkeiten und die Gewinnung neuer Bewerbergruppen in den Blick 
nimmt. 

Im Interesse der Heilerziehungspflegerinnen bzw. -pfleger muss dabei die Konformität 
mit den einschlägigen Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz gewährleistet 
bleiben und auch weiterhin ein kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für die Ausbil-
dung von Heilerziehungspflegerinnen bzw. -pfleger entwickelt werden. 
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Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 

1)

Vorab ist gesondert über den Antrag der Abgeordneten der CSU-Fraktion und der 

FREIEN WÄHLER betreffend "Subsidiarität. Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-

päischen Parlaments und des Rates über die unionsweite Wirkung bestimmter Ent-

scheidungen über den Fahrbefähigungsverlust" auf der Kommissionsdrucksache 

(2023) 128 final, Bundesratsdrucksache 155/23 und auf der Drucksache des Baye-

rischen Landtags 18/28828 abzustimmen. Der federführende Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen empfiehlt Zustimmung.

Wer dem Antrag der CSU-Fraktion und der FREIEN WÄHLER zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREI-

EN WÄHLER und der FDP. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, der AfD und der SPD. Stimmenthaltungen? – Keine. So be-

schlossen.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Haus. Gegenstimmen? – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist das so beschlossen. Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.
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